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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Tabakmonopolgesetz 1968 geändert wird 
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Datum 
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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung

nahme zu dem im Betreff gen'annten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Die Präsidentin: 

Eleonora Hostasch 

Beilagen 

Der Direktor: 

iA 

Mag Johanna EUI 
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En�rf eines Bundesgesetzes, mit dem das' 
Tabakmonopolgesetz 1968 geäBdert wird 

Die Bundesarbeitskamnier erhebi gegen die vorliegende Novelle zum Tabakmonopolgesetz, mit _ 

-welcher die �gesichts c:les EU-Beitritts'unbedingt erforderliche'n'�rstanpassungen vorgenommen 
werden; keineri Einwand., 

Angesichts der no�h in diese� Jahr erforderlichen Neuregelung des gesamten Tabakmonop?ls u.a. 
auch in} Hinblick auf dje Trafikvergabe, erlaubt sich die Bundesarbeitsk�er, schon vorab folgen
de Anregungen zu gebep. 

Nachdeml der Einzelhandel weiterhin deIIl Monopol vorbehalten werden k'ann, sollte die Trafikver.:. 
, ' -

gabe verstärkt als sozialpolitisches Instrumentarium zugunsten von Behinderten eingesetzt werden. 
Notwen�lig in diesem Zusammenhang ersch�int die sukzessive Abschaffung v�n "Familienerbpach-

, ten" zugunsten von Kindern und weiteren Nachkommen. Auch wenn dieseVergabemÖ&lichkeit im 
derzeitigeri Gesetz einschränkend formuliert Wird (§ 25 AbsA: wesentliche Existenzerschwerung bei 

' . ' . , 
Nichtvergabe) ist dazu folgendes'anZumerken: rur jeden Nachkommen muß es eine Existenzer- � , ' 
schwerung bedeuten, wenn er/sie in Erwartung der späteren Übernahm� der Tabaktrafik schon län-, . ' "  ' . 
gere Zeit dort hauptberuflich tätig war und ihm/ihr die Tabaktrafik dann doch nicht zugesprochen _ .  \ '  . . ' 

. , 

7/SN-3/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



. \ ,�, 

.�. 

Bundeskammer fiJr Arbeiter und Angestellte . 2. Blatt· 

würde': Im neuen. Tabakmonopolgesetz sollt� daher - mit entsprechenden Übergangsreg�lungen um 
Häitefälle zu vermeiden - keine Regelung mehr enthalten sein, die solc�en Entwicklungen up.d Er-

__ . wartungshaltunge� Vorschub leistet.
, 
Damit kÖnnte die Vergabe von Trafiken zumindest-mittelfristig 

zU einem verbesserten Instrument der BeschäftigungssiCherung fiir Behind�rte eingesetzt werden.-

. Die Präsidentin 

Eleonora Hostasch Mag.Wemer Muhm 
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